
Für den Antrag auf Kontenklärung benötigen wir 
folgende Unterlagen: 
o Rentenauskunft der Deutschen Rentenversicherung (DRV)  

und (falls vorhanden) Lückenaufstellung Ihrer Fehlzeiten. Sollten Sie keinen 
aktuellen Versicherungsverlauf besitzen, sind wir bei der Beschaffung gern 
behilflich; hierfür benötigen wir Ihre Rentenversicherungsnummer. Alternativ 
können Sie auch beim Rentenversicherungsträger telefonisch  
(DRV Bund Servicetelefon 0800 1000 4800) einen aktuellen Verlauf anfordern.  
 

o gültiger Personalausweis oder Reisepass 
o Familienstammbuch bzw. wenn nicht vorhanden: Heiratsurkunde und 

Geburtsurkunden aller Kinder, die in Ihrem Haushalt aufgewachsen sind, also 
auch Stief- und Adoptiv-, Pflege- und Enkelkinder 

o Nachweise über Schulzeiten (Zeugnis oder Schulbescheinigung) nach 
Vollendung des 17. Lebensjahres (also ab 17 Jahre), falls Sie zu diesem 
Zeitpunkt noch in Schulausbildung waren  

o Unterlagen über die Berufsausbildung und Qualifikationen (z.B. 
Facharbeiterzeugnis, Lehrvertrag, Ausbildungs-/Gesellen-prüfungszeugnis, 
Zertifikate) 

o Nachweise für Wehr-/Zivildienst 
o Aufrechnungsbescheinigungen/Versicherungskarten bzw.-nachweise 
o Angaben darüber, ob Sie weitere Einkünfte haben oder gehabt haben (z.B. Bezug 

von Arbeitsentgelt, Krankengeld, Arbeitslosengeld I oder II, 
Bürgergeld/Grundsicherung, Pflegetätigkeit, Leistungen der Sozialhilfe, usw., bitte 
schriftliche Nachweise mitbringen) 

o Sozialversicherungsausweise/Arbeitsbücher ehem. DDR  
o Nachweise über ausländische Versicherungszeiten 

 

Bitte bringen Sie die Unterlagen/Nachweise im Original mit. 

Da die Möglichkeiten der Anrechnung von Zeiten für die Rentenversicherung so 
vielschichtig sind, sollten Sie zu jeder „Lücke“ im Versicherungskonto Angaben 
machen und – sofern vorhanden – Unterlagen beifügen. 

 

 

Weitere Informationen: 

Stadt Schwedt/Oder 
Fachbereich Bürgerdienste, Ordnung und Soziales 
Bürgerberatung/Sozialversicherung 
Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 5, Rathaus  
Mitarbeiterin Frau Broszies-Klein 
Telefon 03332/446 840 Raum 2.18 
 
Beratung nur nach telefonischer Terminabsprache   _________________ 


